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Informationen zur Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns sehr darüber, dass Sie Ihre Tochter, bzw. Ihren Sohn für den evangelischen Religionsunterricht anmelden möchten. 

Im Folgenden möchte ich auf ein paar Dinge in diesem Zusammenhang hinweisen:

1. 
Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht für 

bekenntnisangehörige Schüler
Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach und damit Pflichtfach. Es ist kein Wahlpflichtfach! D. h. bekenntnisangehörige Schüler werden automatisch dem ihrem Bekenntnis entsprechenden Religionsunterricht als Pflichtfach zugewiesen. 

2. 
Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht für Schüler bekenntnisverwandter Glaubensgemeinschaften

Folgende bekenntnisverwandte Glaubensgemeinschaften senden ihre Schüler in Absprache mit der Evangelisch Lutherischen Kirche in Bayern und dem Kultusministerium in den evangelischen Religionsunterricht als Pflichtfach:

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland

Evangelisch-Methodistische Kirche in Bayern

Evangelisch Reformierte Kirche

Bund Freier evangelischer Gemeinden

Für ungetaufte Schüler dieser Glaubensgemeinschaften muss noch ein Antrag entsprechend Ziffer 4 gestellt werden.P
3. 
Wechsel zwischen evangelischem und katholischem Religionsunterricht
Ein Wechsel vom evangelischen in den katholischen Religionsunterricht als Pflichtfach und umgekehrt ist aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. 

	Bitte wenden.

4.       Schüler ohne Bekenntnis


	Wir freuen uns sehr, wenn Schüler ohne Bekenntnis am evangelischen Religionsunterricht als Pflichtfach teilnehmen möchten. Um rechtliche Schwierigkeiten auszuschließen, weisen wir Sie darauf hin, dass für die Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach eine Genehmigung des Evang.-Luth. Dekanats Neumarkt erforderlich ist (siehe Formular „Antrag auf Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach).

Deshalb beachten Sie bitte Folgendes:

Melden Sie ihr Kind nur dann in unserem Religionsunterricht an, wenn Sie wirklich möchten, dass ihm  evangelischer Glaube nahegebracht wird. Bitte achten Sie dabei auch den Willen Ihres Kindes. Wir möchten als evangelische Lehrkräfte unseren Glauben niemandem aufzwingen, jedoch werden wir im Religionsunterricht unsere Überzeugungen auch nicht hinter dem Berg halten. 

Anträge, aus denen hervorgeht, dass schulorganisatorische Gründe zum Besuch des evangelischen Religionsunterrichts durch konfessionslose Schüler führen, werden von uns aus dem oben genannten Grund abgelehnt. 

5.      Schüler aus einer anderen Religionsgemeinschaft

Sollte Ihr Kind einer nicht evangelischen Religionsgemeinschaft angehören, so geben Sie diese bitte  an entsprechender Stelle in dem Formular an. 

Nachdem wir uns im evangelischen Religionsunterricht an den amtlichen Lehrplan halten müssen, werden auch „Fremdreligionen“ und andere Glaubensgemeinschaften Thema unseres Unterrichts sein. In unserem Religionsunterricht werden eben diese Religionsgemeinschaften auch kritisch gewürdigt. Um einen möglichen Streit mit anderen Religionsgemeinschaften zu vermeiden, lassen wir nur Schüler zum evangelischen Religionsunterricht zu, die eine Zustimmungserklärung durch ihre Religionsgemeinschaft vorlegen. Diese Zustimmungserklärung kann formlos sein. Wichtig ist nur, dass eine entsprechend autorisierte Person aus Ihrer Religionsgemeinschaft schriftlich zustimmt, dass Ihr Kind am evangelischen Religionsunterricht als Pflichtfach teilnehmen darf.

6.      Gültigkeit
Die Zulassung gilt für die Dauer des Besuches der betreffenden Schulart, soweit nicht die Zustimmung einer beteiligten Religionsgemeinschaft widerrufen wird. Mit der Teilnahme am Religionsunterricht entfällt die Pflicht zum Besuch des Ethikunterrichts. 




Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des Religionsunterrichtes haben, so stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung oder sie schauen ins Internet unter: www.ru.ev-dekanat.de . 

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Baran
Schulbeauftragter im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Neumarkt

Schwarzenbruck, � TIME \@ "d. MMMM yyyy" �21. September 2007�
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An alle Erziehungsberechtigten, die für ihre Tochter / ihren Sohn einen Antrag � FILLIN "Geben Sie hier bitte die Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie sie später eingeben wollen, lassen Sie das Feld leer. Bestätigen Sie dann mit OK." \* MERGEFORMAT �auf Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht stellen möchten













